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Ausgewählte 
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01 > 

Einführung

Grundlegende Annahmen

> Vernetzung ist zentraler Aspekt der Digitalisierung

> Geräte werden „smart“ und interagieren zunehmend „autonom“

> Rechtliche und technische Entwicklung „driften“ auseinander

> Rechtliche Problematik im Rahmen der Zurechnung von Handlungen zu 
Personen

> Zunehmende Intelligenz führt langfristig zu „Zurechnungsvakuum“
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01 > Einführung
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02 > 

Digitalisierung

> 2008: 76 % der Haushalte und 
84% der Unternehmen nutzen 
Computertechnik
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02 > Digitalisierung – Allgemeines

> 2013: 100 % der der 14- bis 19-
jährigen Deutschen nutzen das 
Internet (97,5 % der 20- bis 29-
jährigen)

> Status Quo: Internet der Dinge
– 2003: 6,3 Mrd. Menschen, 500 Mio. Geräte; 2010: 6,8 Mrd. 

Menschen, 12,5 Mrd. Geräte; 2015:  7,2 Mrd. Menschen, 25 Mrd. 
Geräte; 2020: 7,6 Mrd. Menschen, 50 Mrd. Geräte

> Trend: Eigenständigkeit der Systeme, Aufhebung der Trennung 
zwischen reeller und virtueller Welt

– CPS, M2M (Autonomes Fahren, Industrie 4.0, Smart Everything



© 2016 Taylor Wessing Deutschland 7

02 > Digitalisierung – Fortschrittliche Systeme

> Immer mehr Geräte und Maschinen werden autonom und intelligent

> Steuerungssoftware ist auf immer weniger Benutzereingriffe 
angewiesen

> Komplexe(re) Entscheidungen werden „selbst“ getroffen
– „Eigene“ rechtserhebliche Handlungen
– Vertragsschlüsse
– Tatsächliche Handlungen mit Fehlerpotential

 März 2016: Google-Auto rammt Bus („Softwarefehler“)
 Juli 2016: Tesla rammt LKW, ein Toter („Softwarefehler“)

> „Verantwortung“ und „Zurechnung“ als Digitalisierungshemmnisse
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03 > 

Autonomie und
Intelligenz
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03 > Autonomie und Intelligenz – Begriffe

> „Autonomes System“, „cyberphysische Systeme“, „Software-Agent“, 
„smartes Produkt“, „selbstständig veränderlichen Systeme“, „Roboter“

> Technikwissenschaften: „autonome Systeme“

> Unterscheidung relevant?
– Benennung dient regelmäßig nur dazu, spezifische Eigenheiten der 

Systeme (Vernetzung, Autonomie, Intelligenz) zu betonen
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03 > Autonomie und Intelligenz – Aktuelle Entwicklungen

> 1996: Kasparow verliert gegen „Deep Blue“

> 2011: „Watson“ gewinnt in „Jeopardy!“

> März 2016: „AlphaGo“ besiegt Lee Sedol
– Äußerst komplexe Spieldynamik
– „Zug 37“ als „Meilenstein“?
– Entwicklung eines „neuronalen Netzwerks“ 
– Einsatz von Variationen dieses Netzwerks 

(„Zugwahrscheinlichkeit“)

> September 2016: Nvidia Selfdriving Car mit selbstlernendem 
Algorithmus
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03 > Autonomie und Intelligenz – Technischer Hintergrund

> „Realweltlicher Einfluss“ autonomer Systeme

> Autos (gr.) = „selbst“, nomos (gr.) = „Regel“ oder „Gesetz“
– 10 Autonomiegrade
– reine Autonomie des Menschen, keinerlei Unterstützung durch Rechner
– verschiedene Entscheidungsvariantenallein aus der Computersphäre, mit 

Benachrichtigungs-, Zustimmungs- und Vetorechten des Menschen 
– vollständig autonome, ohne jede Beteiligung des Menschen durchgeführte 

Entscheidungsfindung und Ausführung einer Aktion

> Intelligenz: reaktiv, proaktiv, interaktionsfähig, lernfähig

Autonomie = Grad der Eigenständigkeit einer Entscheidung
Intelligenz = Qualität der möglichen Lösungsalternativen
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03 > Autonomie und Intelligenz – Kritik

> Keine einheitliche Definition des Begriffs „künstliche Intelligenz“

> Handlungsmöglichkeiten nur im Rahmen der vorprogrammierten 
Software

> Eigene Emotionen? Eigenes Bewusstsein?
– Wert eines autonomen Systems steigt mit Fähigkeit zu Autonomie und 

Intelligenz
– Eigene Verhaltenssteuerung möglich
– Auch über ursprünglich intendiertes Verhalten hinaus
– „Schwache KI“ vs. „Starke KI“
– Unberechenbarkeit und Nicht-Determiniertheit des Verhaltens
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04 > 

Vertragsrechtliche
Fragen
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04 > Vertragsrechtliche Fragen – Allgemeines

> Je autonomer und intelligenter ein autonomes Systeme handelt, desto 
schwieriger wird die Zurechnung zu einer verantwortlichen Person

> Autonome Entscheidungen und Handlungen erhöhen Fehlerrisiko

> Durch Autonomie und Intelligenz entfernt sich die tatsächliche 
Handlung immer mehr von der ursprünglich „eintrainierten“

> Autonome Systeme besitzen keine eigene Rechtspersönlichkeit

> Kann eine Zurechnung erfolgen, oder hat sich System so verändert, 
dass bekannte Zurechnungsmethoden überarbeitet werden müssen?
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04 > Vertragsrechtliche Fragen – ePerson

> Rechtsfähigkeit, „ePerson“?

– Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein

– Natürliche oder juristische Personen
 Vergleichbare Eigenschaften eines autonomen Systems
 Identifizierungsmöglichkeit, eigenes Vermögen, 

Handlungsorganisation, Haftungsverband, Identitätsausstattung 
(„Register“), Kapitalstamm, Versicherungspflicht

 (P) Organschaft
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04 > Vertragsrechtliche Fragen – Willenserklärung

> Eigene Willenserklärung

– „Subjektiver Tatbestand“ = Handlungs-, Erklärungs- und 
Geschäftswillen

– BGH „Flugbuchung für noch unbekannt“  Computersystem gibt 
keine Erklärung ab

– (P) Vorstellung eines Nutzers vs. Tatsächliche Erklärung

– (P) Zurechnung vs. Fiktion
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04 > Vertragsrechtliche Fragen – Wirksamkeit einer Willenserklärung

> Systematik: „Verlängert“ sich nur der Weg? Passt das Recht auf 
zukunftsweisende Techniken?

> Zwischengeschaltete Instanzen: Stellvertreter, Bote?

> Wirksamkeitsfragen: Insbesondere Abgabe, Zugang
– Beispiel:  Wirksamkeit gegenüber Abwesenden
– M2M-Kommunikation (z.B. Industrie 4.0, „Milch im Kühlschrank“)

 Zugang: In den Machtbereich bzw. die tatsächliche 
Verfügungsgewalt des Empfängers gelangt 

 mit Kenntnisnahme unter normalen Umständen gerechnet 
werden kann

 Sehr deutlich: Empfangstheorie: Gefahr der Zielverfehlung 
einer abgegebenen Willenserklärung wird angemessen 
zwischen Erklärendem und Empfänger verteilt („Sphären“)
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04 > Vertragsrechtliche Fragen – Stellvertretung

> Stellvertretung

– Stellvertretung durch autonome Systeme?  BGB knüpft (aus der 
Natur der Sache) nur an Handeln natürlicher oder juristischer 
Personen an

– Analoge Anwendung der Regelungen des Stellvertreterrechts?
 (P) Nicht zielführend: Haftung des Vertreters ohne 

Vertretungsmacht scheitert bei autonomen Systemen
 Software verfügt über keine eigene Haftungsmasse
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05 > 

Fazit
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05 > Fazit

> Es wird autonome Systeme geben, die mit „Starker KI“ ausgestattet 
sind

> Treffen eigenverantwortliche Entscheidungen, die „außerhalb“ der 
eigenen Programmierung stattfinden 

– „Programmierrahmen vs. Einzelentscheidung“? 
– Tay vs. Nvidia Car

> Zurechnungskette wird nicht mehr nachvollziehbar sein

> Schaffung einer ePerson als ultimatives Mittel – braucht es 
Zwischenlösung und wenn ja, welche?
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Sind Fragen offen? Was ist Ihre Meinung? 

T: E:

Ihr Ansprechpartner
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